
 

 

 

 

B E Z I R K S R E G I E R U N G 

A R N S B E R G 

 

 

G e n e h m i g u n g s b e s c h e i d 

 

Az.: 900-9102547-0010/IBG-0001-G 52/19-Wil/Bor 

 

vom 25. November 2019 

 

 

Auf Antrag der 

 

Firma  

Borbet GmbH 

Hauptstraße 5 

59969 Hallenberg-Hesborn 

 

 

 

vom 12.07.2019, eingegangen am 08.08.2019, wird die Genehmigung gemäß              

§ 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz - BImSchG) 

für die wesentliche Änderung der Gießerei für Leichtmetallräder 

am Standort in 59964 Medebach, Landwehr 1, Gemarkung Medebach, Flur 12,     Flur-

stück 290 erteilt.  

http://intra.bezreg-arnsberg.nrw.de/grafikpool/wappen/wappen_bla


- 2 - 

 

Bescheid G 52/19 

I.  G e n e h m i g u n g s u m f a n g 

Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen: 

1. Erhöhung der Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von 88 t/Tag auf  

max. 106 t/Tag an den vorhandenen 24 Gießanlagen (größere Räder, kürzere Um-

rüstzeiten, höhere Stückzahlen durch bessere Kühlung); 

2. Erhöhung der Schmelzkapazität von 88 t/Tag auf max. 106 t/Tag [= 37.100 t/a] 

(an den 8 Schmelzöfen, die Schmelzkapazität ist durch die max. Verarbeitungskapazi-

tät der Gießanlagen begrenzt); 

3. Austausch des 5 t Späne-Schmelzofens D7 gegen einen 10 t Späne-Schmelz-

ofen (mit Erdgasfeuerung). 

Angaben zur Betriebszeit 

Eine Änderung der bisher genehmigten Betriebszeiten (Dreischichtbetrieb / 7 Tage pro 

Woche) ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden. 

Eingeschlossene Genehmigungen und Entscheidungen  

Dieser Bescheid schließt gemäß § 13 BImSchG die Baugenehmigung nach § 60 BauO 

NRW für die brandschutztechnische Anpassung mit ein. 

Der Bescheid ergeht im Übrigen unbeschadet sonstiger behördlicher Entscheidungen, 

die nach § 13 BImSchG nicht von dem Bescheid eingeschlossen sind.  

Ausgangszustandsbericht 

Bei der in Rede stehenden Anlage handelt es sich um eine Anlage nach der Indu-

strieemissions-Richtlinie. Gemäß § 10 Abs. 1a BImSchG wurde deshalb mit den An-

tragsunterlagen ein Bericht über den derzeitigen Zustand des Bodens und des Grund-

wassers im Anlagenbereich (Ausgangszustandsbericht) vorgelegt. 

In der Gießerei werden relevante gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freige-

setzt, die eine Verschmutzung des Bodens bzw. des Grundwassers durch diese rele-

vanten gefährlichen Stoffe nicht ausschließen lassen.  

Mit diesem Bericht wird der derzeitige Zustand beschrieben. Er dient als Grundlage für 

die Ausgestaltung der zukünftigen Pflicht des Anlagenbetreibers, das Anlagengrund-

stück nach Betriebseinstellung in den Ausgangszustand zurück zu versetzen. 
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Es handelt sich um den Bericht des Ingenieurbüros Wessling GmbH vom 30.10.2019 

mit der Projektnummer: CAL-19-0507. 

II.  F o r t d a u e r   b i s h e r i g e r   G e n e h m i g u n g e n  

Die bisher erteilten Genehmigungen (siehe Formular 1, Blatt 4 u. 5 der zugehörigen 

Antragsunterlagen) behalten ihre Gültigkeit, soweit sich aus diesem Bescheid keine 

Abweichungen ergeben und sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen sind. 

Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 8a BImSchG 

Für die Demontage des vorhandenen 5 t-Späne-Schmelzofens (Ofen D7) sowie die 

Aufstellung des 10 t-Späne-Schmelzofens und die Maßnahmen zur Prüfung der Be-

triebstüchtigkeit wurde mit Bescheid vom 30.09.2019, Az.: 900-9102547-0010/IBG-

0001-G 52/19-Wil/Bor der vorzeitige Beginn zugelassen. Die darin enthaltenen Aufla-

gen behalten während der gesamten Bauphase ihre Gültigkeit. 

Entscheidungen gemäß § 15 Abs. 2 BImSchG 

Die Entscheidung der Bezirksregierung Arnsberg vom 09.01.2012, Az. 53-LP-

9102547.1-A 204/11-Bor als Bestätigung einer Anzeige gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG 

behält ihre Gültigkeit soweit sich aus dieser Genehmigung keine Abweichungen erge-

ben. 

III.  N e b e n b e s t i m m u n g e n 

Die Genehmigung wird unter nachstehend aufgeführten Inhalts- und Nebenbe-

stimmungen erteilt:  

1. Allgemeines     

1.1 Verbindlichkeit der Antragsunterlagen 

Die Anlage muss nach den geprüften, mit Etiketten und Dienstsiegel gekenn-

zeichneten Antragsunterlagen errichtet, eingerichtet und betrieben werden.  

Sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abweichende Anordnungen 

getroffen werden, sind diese durchzuführen. 
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1.2 Bereithalten der Genehmigung    

Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehörigen Antragsunterlagen oder ent-

sprechende Kopien sind an der Betriebsstätte oder in der zugehörigen Verwal-

tung auf dem Werksgelände jederzeit bereit zu halten und den Beschäftigten 

der zuständigen Aufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.  

1.3 Frist für die Änderung/Errichtung und den Betrieb/Betriebsbeginn 

Die mit diesem Bescheid genehmigten Änderungen müssen innerhalb eines 

Jahres nach Bestandskraft dieser Genehmigung errichtet und betrieben werden, 

andernfalls erlischt die Genehmigung.  

1.4 Anzeige über die Inbetriebnahme der Anlage 

Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, ist jeweils der Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme der Änderungen schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss der Be-

zirksregierung Arnsberg mindestens 2 Wochen vor der jeweils beabsichtigten 

Inbetriebnahme vorliegen. 

1.5 Anzeige über einen Betreiberwechsel 

Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG ist ein Wechsel 

des Anlagenbetreibers bzw. der vor Ort verantwortlichen Person der Bezirksre-

gierung Arnsberg, Dezernat 53, unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

1.6 Anzeige über die Stilllegung von Anlagen oder Anlagenteilen 

Der Bezirksregierung Arnsberg ist der Zeitpunkt der Stilllegung von Anlagen o-

der wesentlichen Anlagenteilen in doppelter Ausfertigung in Papierform und zu-

sätzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei (poststelle@bra.nrw.de) schrift-

lich anzuzeigen. 

Bei einer vollständigen Anlagenstilllegung müssen die der Anzeige gemäß  

§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufügenden Unterlagen insbesondere folgende 

Angaben enthalten: 

a) Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstückes (Ver-

kauf, Abbruch, andere Nutzung, bloße Stilllegung usw.), 

b) bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Mate-

rialien, 

mailto:poststelle@bra.nrw.de
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c) bei einer bloßen Stilllegung die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz 

vor den Folgen natürlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermüdung 

usw.) und vor dem Betreten des Anlagengeländes durch Unbefugte, 

d) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 

Einsatzstoffe und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib, 

e) mögliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vor-

gesehenen Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

f) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 

Abfälle und deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abneh-

mers) sowie  

g) bei einer Beseitigung der Abfälle die Begründung, warum eine Verwer-

tung technisch nicht möglich oder unzumutbar ist. 

h) Angaben zum Zustand des Bodens und des Grundwassers und im Fall 

von festgestellten und aus dem Betrieb der Anlage herrührenden erheb-

lichen Bodenverschmutzungen und/oder erheblichen Grundwasserver-

schmutzungen durch relevante Stoffe sowie Angaben zur Beseitigung 

dieser Verschmutzungen. 

2. Nebenbestimmungen zum Immissionsschutz 

2.1. Abluftemissionen / Emissionsbegrenzungen 

2.1.1. Der 10 t Späne-Schmelzofen D7 (Quelle 11) ist so zu betreiben, dass nachfol-

gend genannten Massenkonzentrationen im unverdünnten Abgas bei allen Be-

triebszuständen, bezogen auf den Normzustand (101,3 kPa; 273,15 K), nach 

Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf nicht überschritten werden: 

Gesamtstaub 10 mg/m³ [5.4.3.4.2 TA Luft]  

Fluor und seine gasförmigen Verbindungen,  

angegeben als Fluorwasserstoff, HF 3 mg/m³ [5.2.4 Kl. II TA Luft] 

gasförmige anorganische Chlorverbindungen,  

angegeben als Chlorwasserstoff, HCl 30 mg/m³ [5.2.4 Kl. III TA Luft] 

Gesamtkohlenstoff - Cges -  50 mg/m³  [5.2.5 TA Luft] 

Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, 

angegeben als Stickstoffdioxid, NO2 0,35 g/m3 
 [Vollzugsempfehlung] 
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Nach den Vollzugsempfehlungen für Schmelzanlagen für Aluminium (Stand 

26.03.2015) ist für die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, an-

gegeben als Stickstoffdioxid, im Abgas die Massenkonzentration von  

0,12 g/m³ anzustreben und darf die Massenkonzentration von 0,35 g/m³ nicht 

überschreiten. Hierbei sind die Möglichkeiten, die Emissionen durch primärsei-

tige Maßnahmen zu vermindern (z. B. durch den Einsatz von Low-NOx-Bren-

ner), auszuschöpfen. 

Die Wartungen und Brennerauswechselungen sind in einem Tagebuch aufzu-

führen. 

2.1.2. Die Festlegung der Massenkonzentrationen nach der Nebenbestimmung           

Nr. 2.1.1 erfolgt mit der Maßgabe, dass 

a) sämtliche Tagesmittelwerte die festgelegte Massenkonzentration und 

b) sämtliche Halbstundenmittelwerte das Zweifache der festgelegten Mas-

senkonzentration  

nicht überschreiten dürfen (Nr. 2.7a TA-Luft). 

2.2. Messung und Auswertung der Emissionen (Einzelmessungen) 

2.2.1. Nach Inbetriebnahme der geänderten Anlage und anschließend wiederkehrend 

jeweils nach Ablauf von drei Jahren sind die unter Nebenbestimmung Nr. 2.1.1 

genannten Emissionen luftverunreinigender Stoffe durch Messungen einer nach 

§ 29b BImSchG i. V. mit der 41. BImSchV bekannt gegebenen Stelle auf Kosten 

der Betreiberin feststellen zu lassen.    

Die erstmaligen Messungen nach Änderung der Anlage sind nach Erreichen des 

ungestörten Betriebes, jedoch frühestens nach dreimonatigem Betrieb und spä-

testens 6 Monate nach Inbetriebnahme vorzunehmen. 

 Für Fluor und Chlorwasserstoff können wiederkehrende Messungen nach Zu-

stimmung der Bezirksregierung entfallen, wenn nachgewiesen wurde, dass die 

festgesetzten Emissionsgrenzwerte deutlich unterschritten werden, so dass 

auch zukünftig eine Überschreitung der festgelegten Anforderungen sicher aus-

geschlossen werden kann (vgl. Nr. 5.1.2 TA Luft). 

  

 



- 7 - 

 

Bescheid G 52/19 

 Hinweis:  

Die zurzeit bekannt gegebenen Messstellen sind der Datenbank ReSyMeSa - 

Recherchesystem Messstellen und Sachverständige - auf der Internetseite  

www.resymesa.de  (Modul Immissionsschutz) zu entnehmen. 

2.2.2. Die Festlegung der Messaufgabe und des Messplans muss den Anforderungen 

der DIN EN 15259 entsprechen. Die Anzahl der Messungen und die Dauer der 

Einzelmessung ergeben sich aus Nr. 5.3.2.2 Absätze 2 und 3 der Technischen 

Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft – vom 24.07.2002 (GMBl. S. 511).  

Die notwendigen Messstrecken und Messplätze müssen so beschaffen sein und 

so ausgewählt werden, dass eine für die Emissionen der Anlage repräsentative 

und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung entsprechend den Anfor-

derungen der DIN EN 15259 ermöglicht wird.  

Die Lage der Messöffnungen und Messplätze sind in Abstimmung mit der be-

auftragten Messstelle festzulegen. 

Die Auswahl des Messverfahrens hat nach Nr. 5.3.2.3 der TA Luft 2002 zu er-

folgen. Zur Sicherstellung der Homogenität der Zusammensetzung und der phy-

sikalischen Parameter des Abgases ist eine geeignete Probennahme-strategie 

entsprechend der DIN EN 15259 anzuwenden. 

2.2.3. Der Bezirksregierung Arnsberg sind Durchschriften der Messaufträge zuzuleiten 

und die Vornahme der Messungen mindestens 2 Wochen vor dem beabsichtig-

ten Termin anzuzeigen. 

2.2.4. Über das Ergebnis der Messungen gemäß Nebenbestimmung Nr. 2.1.1 ist ein 

Messbericht erstellen zu lassen und der Bezirksregierung Arnsberg in einfacher 

Ausfertigung in Papierform und zusätzlich auf elektronischem Wege als pdf-

Datei spätestens 8 Wochen nach der Messung vorzulegen (E-Mail Adresse: 

poststelle@bra.nrw.de).  

Der Messbericht soll Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder Ein-

zelmessung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die 

für die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung 

sind, enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über Brenn- und Einsatzstoffe 
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sowie über den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen zur Emissi-

onsminderung.  

Die Messberichte müssen dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht ent-

sprechen. Die aktuelle Version steht auf der Internetseite des Landesamtes für 

Natur; Umwelt- und Verbraucherschutz NRW - LANUV - unter folgender Ad-

resse zum Download bereit: 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/emissionen/pdf/mustermessbe-
richt.pdf  
 
Der Bericht ist nach der Richtlinie VDI 4220, Blatt 2 (Ausgabe November 2018) 

zu erstellen. 

 Die Emissionsbegrenzungen nach der Nebenbestimmung Nr. 2.1.1 i. V. mit Nr. 

2.1.2 gelten als eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuzüglich 

der Messunsicherheit diese Emissionsbegrenzungen nicht überschreitet (Nr. 

5.3.2.4 Abs. 2 TA Luft).  

2.3. Sonstige Regelungen zum Immissionsschutz: 

2.3.1. Dem verantwortlichen Führungspersonal (ab Meister aufwärts) sind die Neben-

bestimmungen und Hinweise dieses Genehmigungsbescheides bekanntzuma-

chen und die Kenntnisnahme schriftlich bescheinigen zu lassen. 

2.3.2. Die innerbetriebliche Aufsicht über die Einhaltung der Belange des Immissions-

schutzes ist betriebsintern so zu regeln, dass zu jeder Betriebszeit ein  

Verantwortlicher im Werk erreichbar ist. Ein Verzeichnis der Verantwortlichen ist 

beim Pförtner bzw. am "Schwarzen Brett" auszuhängen. 

2.3.3. Über emissionsrelevante Störungen, Schadensfälle mit Außenwirkung (auch un-

terhalb der in der Umweltschadensanzeigeverordnung genannten Schadens-

summen) sowie jede bedeutsame Störung des bestimmungsgemäßen Betrie-

bes der Anlage ist die Bezirksregierung Arnsberg unverzüglich durch eine So-

fortmeldung zu informieren. Die Erreichbarkeit ist – auch außerhalb der regulä-

ren Dienstzeit – über die ständig besetzte Nachrichten- und Bereitschaftszent-

rale beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW in Essen 

(Tel-Nr.: 0201-714488) gewährleistet. 

 

https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/emissionen/pdf/mustermessbericht.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/emissionen/pdf/mustermessbericht.pdf
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3. Nebenbestimmungen zum Baurecht und zum Brandschutz 

3.1. Das dem Antrag beigefügte Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros Neumann 

Krex & Partner; Enster Straße 5 in 59872 Meschede vom 01.08.2018, Bericht 

Az.: 09170765-0.0 ist Bestandteil dieser Genehmigung. Die dort genannten 

Rahmenbedingungen und Vorgaben sind bei der Änderung und beim Betrieb 

der Anlage umzusetzen bzw. einzuhalten, sofern nachfolgend keine anderen 

Anforderungen gestellt werden. 

3.2. Der zu überarbeitende Feuerwehrplan nach DIN 14095 ist der Brandschutz-

dienststelle über die Bauaufsichtsbehörde in Papierform zur Prüfung und Ge-

genzeichnung vorzulegen. Ferner ist die Endfassung der Bauaufsichtsbehörde 

in Papierform für die Bauakte zur Verfügung zu stellen. 

Hinweis zum Baurecht:   

Die abschließende Fertigstellung des Vorhabens ist der Unteren Bauaufsichts-

behörde eine Woche vorher anzuzeigen, um der Unteren Bauaufsichtsbehörde 

eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen (§ 82 Abs. 4 BauO NRW). 

4. Nebenbestimmungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

4.1. Bindemittel sind in ausreichender Anzahl und Menge an dem 10 t-Späne-

Schmelzofen (Ofen D7) vorzuhalten. 

4.2. Gegebenenfalls auftretende Leckagen sind mit ständig vorzuhaltendem geeig-

netem Bindemittel zu binden, aufzunehmen und einer kontrollierten Entsorgung 

zuzuführen. 

Hinweise zum Gewässerschutz:  

1. Die Anlagen müssen dicht, standsicher und gegenüber den zu erwartenden 

mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend wider-

standsfähig sein. 

2. Die Anlage des 10 t-Späne-Schmelzofens unterliegt gemäß § 5 WHG der 

allgemeinen Sorgfaltspflicht 
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5. Nebenbestimmungen zum Ausgangszustandbericht (AZB) 

5.1. Der AZB ist bei relevanten Veränderungen der Anlage im Rahmen von Geneh-

migungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bezüglich der 

Beschaffenheit oder des Betriebes anzupassen, wenn: 

  -  mit einer Änderung erstmals oder neue relevante gefährliche Stoffe /  

     Gemische verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, 

  -  eine Erhöhung der Menge eines stofflich relevanten gefährlichen Stoffes /  

     Gemisches erstmals dazu führt, dass die Mengenschwelle zur Relevanz  

     überschritten wird oder 

  -  Stoffe an anderen Stellen eingesetzt werden. 

IV.  A l l g e m e i n e   H i n w e i s e:  

1. Die Genehmigung erlischt, wenn           

1. innerhalb der in Nebenbestimmung 1.3 gesetzten Frist nicht mit der  

Errichtung und dem Betrieb der Anlage begonnen 

 o d e r 

2. die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht  

mehr betrieben worden ist.  

 Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufge-

hoben wird. 

 Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag o. g. Fristen aus wichtigem Grunde 

verlängern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet ist     (§ 18 

BImSchG).  

2. Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage ist, 

sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung Arnsberg 

mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schrift-

lich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten 

Schutzgüter auswirken kann (§ 15 Abs. 1 BImSchG). 
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3. Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der 

Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Änderung nachtei-

lige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach 

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können. Eine Genehmigung ist stets 

erforderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung des Betriebes für sich genom-

men die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen des Anhangs 1 zur 4. BIm-

SchV erreicht bzw. diese erstmalig überschritten werden. 

 Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorgeru-

fene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung der 

sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist 

(§ 16 Abs. 1 BImSchG).  

4.  Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von um-

weltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen – Umwelt-Schadens-an-

zeige-Verordnung – vom 21.02.1995 ist zu beachten. 

V.  A n t r a g s u n t e r l a g e n  

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen, die 

mit Etikettaufklebern gekennzeichnet und Dienstsiegel versehen sind, zugrunde: 

1. Inhaltsverzeichnis 4 Blatt 

2. Zertifikat ISO 14001:2015 2 Blatt 

3. Antrag, Formular 1 5 Blatt 

4. Umfang der geplanten Änderungen 3 Blatt 

5. Auszug aus dem Liegenschaftskataster 1 Blatt 

6. Topographische Karte 1 Blatt 

7. Lageplan 1 Blatt 

8. Brandschutzkonzept vom 01.08.2018, Az.: 09170765-0 41 Blatt 

9. Anlagen und Betriebsbeschreibung  12 Blatt 

10. Fließbild Räderherstellung 1 Blatt 

11. Maschinenaufstellungsplan 2 Platt 

12. Beschreibung des Schmelz- und Warmhalteoffen 7 Blatt 

13. Formular 2 1 Blatt 

14. Formular 3 4 Blatt 

15. Formular 4 9 Blatt 
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16. Formular 5 1 Blatt 

17. Formular 6 1 Blatt 

18. Formular 7 3 Blatt 

19. Angaben zur Besten Verfügbaren Technik (BVT) 3 Blatt 

20. Angaben zum Ausgangzustandsbericht 1 Blatt 

21. Angaben zur Umweltverträglichkeit gemäß UVPG 10 Blatt 

22. Angaben zum Störfallrecht 1 Blatt 

23. Angaben zur wasserrechtlichen Antragsunterlagen 1 Blatt 

24. Stellungnahme des Betriebsarztes 1 Blatt 

25. Stellungnahme des Betriebsrates  1 Blatt 

26. Stellungnahme der Fachkraft für Arbeitssicherheit 1 Blatt 

27. Auskunft aus dem Verzeichnis der Altstandorte und Altablagerungen 1 Blatt 

28. Ausgangszustandsbericht (liegt Digital vor) 93 Blatt 

VI.  B e g r ü n d u n g 

Anlass des Vorhabens 

Die Antragstellerin betreibt am Standort 59964 Medebach, Landwehr 1 eine Gießerei 

für Leichtmetallräder aus Aluminiumlegierungen mit einer Verarbeitungskapazität von 

88 t pro Tag im Dreischichtbetrieb. 

Aussagen zur bisherigen Genehmigungspflicht 

Hierbei handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 

Anlage, für deren Errichtung und Betrieb sowie wesentlichen Änderungen in der Ver-

gangenheit Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes-Immissions-schutz-

gesetzes (BImSchG) erforderlich waren und auch erteilt wurden. 

Antragseingang und Antragsgegenstand 

Mit Antrag vom 12.07.2019, Eingang am 08.08.2019 wurde gemäß § 16 BImSchG eine 

Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Gießerei beantragt. Im Wesentlichen 

wurde die Erhöhung der Verarbeitungs- und Schmelzkapazität der Gießerei von 88 

t/Tag auf 106 t/Tag sowie der Austausch des 5 t-Späne-Schmelzofen (Ofen D7) durch 

einen 10 t-Späne-Schmelzofen beantragt. 
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Verfahrensart 

Die Gesamtanlage gehört zu den unter Nr. 3.8.1 (Verfahrensart G) und 3.4.1 (Verfah-

rensart G) des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (4. BImSchV) genannten Anlagen  

- Gießereien für Nichteisenmetalle mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssig-

metall von 4 t oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder 20 t oder mehr je 

Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen      

sowie 

- Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenme-

tallen mit einer Schmelzkapazität von 4 t je Tag oder mehr bei Blei und Cadmium 

oder von 20 t je Tag oder mehr bei sonstigen Nichteisenmetallen. 

Die Gießerei nach Nr. 3.8.1 sowie die v. g. Schmelzbetriebe nach Nr. 3.4.1 des An-

hangs 1 der 4. BImSchV sind Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie. 

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG.  

Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg für die Durchführung dieses Verfah-

rens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 in Verbindung mit Anhang I der Zustän-

digkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). 

Durchführung des Genehmigungsverfahrens 

Das Verfahren für die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Ge-

nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) durchgeführt worden. 

Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem für die Erteilung der Geneh-

migung erforderlichen Umfang mit dem oben genannten Antrag vorgelegt. 

Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte gemäß                                 

§ 16 Abs. 2 BImSchG abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG nicht zu besorgen 

sind. 

Für die im Zulassungsumfang aufgeführten Errichtungsmaßnahmen, der Austausch 

des 5 t Späne-Schmelzofens D7 gegen einen 10 t Späne-Schmelzofen, wurde vorab 
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die Zulassung des vorzeitigen Beginns beantragt. Dies wurde mit Bescheid vom 

30.09.2019 gestattet. 

Vorprüfung nach UVPG 

Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsver-

fahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV 

in Verbindung mit § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzu-

nehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung 

der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die Genehmigung des 

Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht.  

Das Vorhaben steht auch nicht in einem engeren Zusammenhang mit anderen Vorha-

ben derselben Art (§ 10 Abs. 4 UVPG). Das Vorhaben selbst ist auch kein Schutzobjekt 

im Sinne des § 3 Abs. 5d BImSchG, zudem liegt es auch nicht innerhalb eines ange-

messenen Sicherheitsabstandes eines Betriebsbereichs (§ 8 UVPG). 

Die Bewertung aufgrund einer überschlägigen Prüfung der vorgelegten Antragsunter-

lagen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-

ten ergab, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umwelt haben kann. Das Vorhaben bedurfte daher keiner Umweltverträglichkeitsprü-

fung nach den Vorgaben des UVPG.  

Die Feststellung, dass für das Vorhaben keine UVP durchzuführen ist, wurde gemäß § 

5 Absatz 2 UVPG am 12.10.2019 im Amtsblatt Nr. 41/2019 für den Regierungsbezirk 

Arnsberg und auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg veröffentlicht.  

Behördenbeteiligungen: 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung 

Arnsberg, Dezernat 53 unter Beteiligung nachfolgend genannter sachverständiger Be-

hörden und Stellen auf Grundlage der vorgelegten Antragsunterlagen. Folgende Stel-

lungnahmen liegen vor: 

 Stadt Medebach als 

- Planungsbehörde  vom 02.09.2019, 

 Landrat des Hochsauerlandkreises als 

- untere Bauaufsichtsbehörde  vom 26.09.2019,  



- 15 - 

 

Bescheid G 52/19 

- Brandschutzdienststelle  vom 26.09.2016, 

 Bezirksregierung Arnsberg 

- Dezernat 52 - wassergefährdende Stoffe vom 23.09.2019, 

- Dezernat 52 - AZB vom 27.09.2019,  

- Dezernat 55 - Arbeitsschutz vom 18.09.2019, 

Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, die Be-

lange des Immissionsschutzes geprüft. 

Genehmigungsvoraussetzungen   

Vor der Entscheidung über den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehörde 

zu überprüfen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungs-vo-

raussetzungen erfüllt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Gewähr für 

die Einhaltung dieser Voraussetzungen geboten wird. 

Nach den Vorgaben des § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicher-

gestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG er-

lassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-

rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-

trieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Arbeitsschutz: 

Soweit Fragen des Arbeitsschutzes berührt werden, wurde im Rahmen des                 § 

89 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes der zuständige Betriebsrat hinzugezogen. 

Das Einverständnis des Betriebsrates ist schriftlich zum Ausdruck gebracht worden. 

Zusätzlich haben der Werksarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit den Antrag zur 

Kenntnis genommen. 

Planungsrecht: 

Das beantragte Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne 

des § 30 Baugesetzbuch - BauGB. Im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 13, Bezeich-

nung: Gewerbe- und Industriegebiet Holtischer Weg der Stadt Medebach ist das Be-

triebsgelände der Antragstellerin als GI-Gebiet im Sinne des § 9 der Verordnung über 

die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) festge-

setzt.  
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Das Vorhaben ist planungsrechtlich zulässig, da es den Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das Einvernehmen 

der Stadt ist erteilt worden. 

Bauordnung/Brandschutz 

Die bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Prüfung des Vorhabens er-

folgte nach den Vorgaben der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Lan-

desbauordnung - BauO NRW. Sachverhalte, die dem Vorhaben entgegenstehen, sind 

nach Prüfung durch die Fachbehörden nicht erkennbar. Erforderliche Nebenbestim-

mungen wurden formuliert. 

Umweltschutzanforderungen 

Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen  

- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 

Belästigungen 

sowie 

- zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 

nötig sind, sind insbesondere 

- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 

(GMBl. S. 503) und 

- die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.06.2002 

(GMBl. S. 511) 

zu berücksichtigen. 

Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im 

Sinne von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vom 

24.11.2010 (Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.12.2010 - ABl. L 334 S. 17) und 

ist im Anhang 1 der Richtlinie unter Ziffer 2.5 b genannt – vgl. auch Kennung „E“ in 

Spalte „d“ des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der Anlage 

und der Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausführungen des nachstehen-

den BVT-Merkblattes (Best verfügbare Techniken) und insbesondere die zugehörigen 

von der EU im Rahmen von Durchführungsbeschlüssen der Kommission veröffentlich-

ten Schlussfolgerungen zu beachten: 
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- Merkblatt über Beste Verfügbare Technik in der Gießereiindustrie, Juli 2004. 
 

Für dieses Merkblatt wurden noch keine Schlussfolgerungen veröffentlicht, so dass 

sich die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen weiterhin aus der TA Luft ergeben 

und für die anderen Medien aus den speziellen Fachvorschriften. 

Für den Schachtschmelzofen gelten die Vollzugsempfehlungen für Schmelzanlagen für 

Aluminium (Stand 26.03.2015). Hiernach wurden Maßnahmen zur Verminderung der 

Stickstoffoxidemissionen festgesetzt. 

AwSV 

Darüber hinaus war eine Prüfung erforderlich, inwieweit der Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen den zu stellenden Anforderungen entspricht. Nebenbestimmungen 

wurden formuliert. 

Bodenschutz/Grundwasser/Ausgangszustandsbericht 

Da die Anlage unter die Industrieemissionsrichtlinie fällt, war zu prüfen, inwieweit in der 

Anlage relevante gefährliche Stoffe verwendet werden. Da dies der Fall war, muss ge-

mäß § 10 Abs. 1a BImSchG für die Anlage ein Ausgangszustandsbericht erstellt wer-

den, der als Beweissicherung und Vergleichsmaßstab für die Rückführungspflicht bei 

einer späteren Stilllegung der Anlage dient.  

Zusammenfassung 

Die zusammenfassende Prüfung gemäß § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, 

dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 

Rechtsverordnung für den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten erfüllt werden 

und öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem Vorhaben 

nicht entgegenstehen. 

Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem ge-

mäß § 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nötig ergebenden Nebenbestimmun-

gen zu erteilen. 

Dieser Genehmigungsbescheid kann gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internet-

seite der Bezirksregierung Arnsberg unter – Bekanntmachungen - eingesehen werden. 
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VII. K o s t e n e n t s c h e i d u n g 

Die Kosten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sind von der Antrag-

stellerin zu tragen.  

Nach dem Gebührengesetz für das Land NRW in Verbindung mit der Allgemeinen Ver-

waltungsgebührenordnung - AVerwGebO NRW - werden die nachstehenden Verwal-

tungsgebühren berechnet. 

Der Wert des Antragsgegenstandes (Gesamtkosten der Investition) wird mit 

450.000,00 € angegeben.  

Nach Tarifstelle 15a.1.1 a) sind bei Errichtungskosten (E), die bis zu 500.000 € betra-

gen, Gebühren nachfolgender Berechnungsformel anzusetzen  

500 € + 0,005 x (E - 50.000 €); mindestens aber 500 € 

500 € + 0,005 x (450.000 € - 50.000 €) = 2.500,00 € 

Für die Errichtung/Änderung sind somit 2.500,00 € zu erheben.  

Regelung des Betriebs  

Gegenstand des Antrags ist auch eine Änderung der Regelungen des Betriebes. 

Der Gebührenrahmen hierfür beträgt nach Tarifstelle Nr. 15a.1.1 d) 150 € bis 5.000 €. 

Gemäß § 9 GebG NRW ist bei Rahmensätzen im Einzelfall der mit der Amtshandlung 

verbundene Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder 

der sonstige Nutzen der Amtshandlung für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen.  

Bei der Prüfung des Antrags bewegte sich der Verwaltungsaufwand im mittleren Rah-

men. Die mit der Genehmigung getroffene Regelung des Betriebs Ihrer Anlage dürfte 

ebenfalls durchschnittliche Bedeutung haben. Deshalb ist eine Gebühr aus dem mitt-

leren Bereich des Gebührenrahmens gerechtfertigt. Insofern ist hierfür eine Verwal-

tungsgebühr in Höhe von 2.425,00 € angemessen. 

Zusammengerechnet für Errichtung/Änderung und Betrieb ergäbe sich ein Betrag von 

4.925,00 €. 

Mindestens ist aber die höchste Gebühr zu erheben, die für eine nach § 13 BImSchG 

eingeschlossene behördliche Entscheidung (z. B. Baugenehmigung) zu entrichten ge-

wesen wäre, wenn diese Entscheidung selbständig erteilt worden wäre.  
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Gebühr nach Baurecht: 

Die Grundgebühren für die Baugenehmigung berechnen sich nach der Stellungnahme 

des Bauordnungsamtes der Stadt Brilon gemäß Tarifstelle 2.1.4 – nach Zeitaufwand. 

Bei einer Bearbeitungsdauer von 1 Std. wird eine Gebühr von 86,00 € fällig.  

Die höchste Gebühr ergibt sich aus Tarifstelle 15a1.1. a +d) = 4.925,00 €. 

Ermäßigungen 

Abzug vorzeitiger Beginn: 

Nach Tarifstelle 15a.1.1 Nr. 3 werden 1/10 der Gebühr für die Entscheidung nach  

§ 8a BImSchG auf die Gebühren nach Tarifstelle 15a.1.1 angerechnet.  

Mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 30.09.2019, Az.: 900-9102547-

0010/IBG-0001-G 52/19-Wil/Bor wurde gemäß § 8a BImSchG der vorzeitige Beginn 

für die Demontage des vorhandenen 5 t-Späne-Schmelzofens (Ofen D7) sowie die 

Aufstellung des 10 t-Späne-Schmelzofens und die Maßnahmen zur Prüfung der Be-

triebstüchtigkeit zugelassen. Für die Zulassung des vorzeitigen Beginns wurde gemäß 

Tarifstelle 15a.1.2 eine Gebühr in Höhe von 583,00 € festgesetzt.  

Die o. g. Gebühr in Höhe von 4.925,00 € wird deshalb um 58,30 € reduziert.  

4.925,00 € - 58,30 € = 4.866,70 € 

Ermäßigung aufgrund der Zertifizierung 

Da der Betreiber der Anlage über ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmana-

gementsystem verfügt, reduziert sich die Gebühr gemäß Tarifstelle 15a.1.1 Nr. 7 um 

30 % und damit auf 3.406,69 € 

Die Verwaltungsgebühr wird somit auf 

3.406,50 € 

           ========== 

(in Worten: dreitausendvierhundertundsechs Euro und fünfzig Cent) 

festgesetzt. 
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Hinweis auf weitere Gebühren: 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich weitere Gebühren ergeben für die Abnahme-

prüfung nach Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage als Maßnahme gemäß 

§ 52 Abs.1 BImSchG nach Tarifstelle 15a.2.16 a).  

VIII.  R e c h t s g r u n d l a g e n 

4. BImSchV: 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  

(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  

9. BImSchV: 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

ordnung über das Genehmigungsverfahren)  

41. BImSchV:  

Einundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes (Bekanntgabeverordnung - 41. BImSchV) 

AwSV: 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 

AVerwGebO NRW: 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)  

BauGB: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

BauNVO: 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 

BauNVO) 

BauO NRW: 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 
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BImSchG: 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzge-

setz – BImSchG)  

BVT: 

Best Verfügbare Technik (BVT-Merkblatt Gießereiindustrie, Juli 2004 

ERVVO VG/FG: 

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 

den Finanzgerichten im Landes Nordrhein-Westfalen (ERVVO VF/VG) 

GebG NRW: 

Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 

lED-Richtlinie: 

Richtlinie 2010/75/EU des europäischen Parlaments und des Rates über Industrie-

emissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

LöRüRL: 

Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wasserge-

fährdender Stoffe (LöRüRL) 

LWG: 

Landeswassergesetz (LWG) 

TA Luft: 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung: 

Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von umweltrelevan-

ten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen (Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung) 

 



- 22 - 

 

Bescheid G 52/19 

UVPG: 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

VwGO: 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

WHG: 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz- WHG) 

ZustVU: 

Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) 
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IX.  R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g    

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben 

werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, 

schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäfts-

stelle zu erklären. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-

ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 

für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-

antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 

Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 

technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-

nung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 

und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-

kehr-Verordnung - ERVV). 

Hinweise: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfällt die 

aufschiebende Wirkung einer Klage bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und 

Kosten. Der festgesetzte Betrag ist daher auch im Falle der Klageerhebung innerhalb 

der angegebenen Frist zu zahlen. 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Lippstadt, den 25. November 2019 

Im Auftrag 

 

 

(Wilske) 

http://www.justiz.de/

